
 

Anforderungen der SWICA 
für ASCA-anerkannte Gesundheitspraktiker und -praktikerinnen 

 
 
Die Vereinbarung mit der Versicherung SWICA veranlasste die Stiftung ASCA getreu ihrer Philo-
sophie, die Aufwertung  therapeutischer Behandlungen in der Alternativ- und Komplementärmedi-
zin zu verstärken, folgende Massnahmen zu ergreifen, die ab dem 1. Juli 2008 in Kraft treten: 
 
Praxiseröffnung 

Praktiker und Praktikerinnen dürfen bei einer Praxiseröffnung mit «Stiftung ASCA anerkannt», je-
doch nicht mit «anerkannt von SWICA», werben. 
 
Honorarabrechnung 

Die Honorarabrechnung muss dem neuen, beigelegten Rechnungsformular entsprechen. Es kön-
nen eigene Formulare verwendet werden, solange alle nötigen Informationen ersichtlich sind. 
 
Ästhetische oder präventiv angewandte Methoden dürfen keinesfalls als Krankheitsbehandlung in 
Rechnung gestellt werden. Falls solche Methoden ausgeführt worden sind, ist der Praktiker oder 
die Praktikerin verpflichtet, dies auf der Rechnung speziell zu erwähnen. Eine Zuwiderhandlung zu 
Gunsten des Patienten führt zum Ausschluss des Praktikers oder der Praktikerin aus der ASCA-
Stiftung. 
 
Pflichten 

Der Praktiker oder die Praktikerin erstellt keine Rechnungen für Behandlungen bei eigenen Kin-
dern oder beim Partner. 
 
Patienteninformation 

Viele Krankenversicherer bieten eine Zusatzversicherung an, durch die ganz verschiedene Ge-
sundheitsmethoden in der Naturheilkunde abgedeckt werden. Jeder Versicherer hat seine eigene 
Vergütungspolitik. Je nach Leistungskatalog werden einige Methoden von der Zusatzversicherung 
unter bestimmten Bedingungen vergütet, andere sind davon ausgeschlossen. 
 

Um jedes Missverständnis zwischen SWICA und dem Patienten zu vermeiden, empfehlen wir Ih-
nen, Ihren Patienten zu bitten, sich vor Beginn einer Behandlung bei SWICA zu erkundigen, ob die 
Kosten des ausgewählten Therapeuten und die Behandlungsmethode von der Zusatzversicherung 
übernommen werden. 
 
 
 
Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben behält sich SWICA das Recht vor, den Praktiker oder die 
Praktikerin nicht mehr anzuerkennen. Wir bitten Sie folglich um strengste Handhabung dieser Vor-
gaben. 
 
 
STIFTUNG ASCA 
Im Juni 2008 
 


